
Umweltbezogene Stellungnahmen aus der 
frühzeitigen Beteiligungsphase  

(aus der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen 
abgegeben) 



Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie hatten am 08.11.2017 für das Objekt Bebauungsplan Nr. 155 "An der 
Bocholter Bahn" unter ihrem Aktenzeichen 14.61.26.04.155  einen Antrag auf 
Luftbildauswertung gestellt.

Hiermit übersende ich Ihnen das Ergebnis der Luftbildauswertung.

Der Vorgang wird bei uns unter dem Aktenzeichen 22.5-3-5170048-429/17/ 
geführt. 
Ich bitte Sie, bei zukünftigen Schriftwechsel dieses Aktenzeichen immer 
anzugeben.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

--------------------------------------------------------------
Dienstgebäude:
      Mündelheimer Weg 51
      40472 Düsseldorf

Postanschrift:
      Bezirksregierung Düsseldorf
      Dezernat 22.5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst
      Postfach 30 08 65
      40408 Düsseldorf

Telefon : 
Fax     : +49 - (0) 211 - 475-9040
--------------------------------------------------------------



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 20.11.2017 
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Aktenzeichen: 

22.5-3-5170048-429/17/ 

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr 

Zimmer 117 

Telefon: 

 

Telefax: 

0211 475-9040 

kbd@brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Mündelheimer Weg 51 

40472 Düsseldorf 

Telefon: 

Telefax: 0211 475-9040 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de  

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis D-Flughafen, 

Buslinie 729 - Theodor-Heuss-

Brücke 

Haltestelle: 

Mündelheimer Weg 

Fußweg ca. 3 min 

 

Zahlungen an: 

Landeskasse Düsseldorf 

Konto-Nr.: 4 100 012 

BLZ: 300 500 00 Helaba 

IBAN: 

DE41300500000004100012 

BIC: 

WELADEDD 

 

 

Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) / Luftbildauswertung 
Wesel, Bebauungsplan Nr. 155 „An der Bocholter Bahn“ 
 
Ihr Schreiben vom 08.11.2017, Az.: 14.61.26.04.155  
 XXX1 
 
 
Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen 
liefern Hinweise auf vermehrte Bodenkampfhandlungen und Bombenab-
würfe. Insbesondere existiert ein konkreter Verdacht auf Kampfmittel 
bzw. Militäreinrichtungen des 2. Weltkrieges (Laufgraben). Ich empfehle 
eine Überprüfung der zu überbauenden Fläche auf Kampfmittel im 
ausgewiesenen Bereich der beigefügten Karte sowie des konkreten 
Verdachtes.  Die Beauftragung der Überprüfung erfolgt über das Formu-
lar Antrag auf Kampfmitteluntersuchung auf unserer Internetseite¹. 
 
Sofern es nach 1945 Aufschüttungen gegeben hat, sind diese bis auf das 
Geländeniveau von 1945 abzuschieben. Zur Festlegung  des abzuschie-
benden Bereichs und der weiteren Vorgehensweise wird um Terminab-
sprache für einen Ortstermin gebeten. Verwenden Sie dazu ebenfalls 
das Formular Antrag auf Kampfmitteluntersuchung. 
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie 
Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich zu-
sätzlich eine Sicherheitsdetektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unse-
rer Internetseite das Merkblatt für Baugrundeingriffe. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 
 
Im Auftrag 
 
 
( ) 

Stadt Wesel 
Ordnungsamt 
Klever-Tor-Platz 1 
46483 Wesel 
 
XXX012 
 

 

 
Durchschrift 

 

¹ Zur Kampfmittelüberprüfung werden zwingend Betretungserlaubnisse der betroffenen Grundstü-
cke und eine Erklärung inkl. Pläne über vorhandene Versorgungsleitungen benötigt. Sofern keine 
Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich zu bestätigen. 

http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/2012-02-24_Antrag_auf_Kampfmitteluntersuchung.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/2012-02-24_Antrag_auf_Kampfmitteluntersuchung.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/_Merkblatt_f__r_Baugrundeingriffe.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp


Diese Karte darf nur mit der zugehörigen textlichen Stellungnahme verwendet werden.

Aktenzeichen :

Bezirksregierung 
Düsseldorf

22.5-3-5170048-429/17

 

Datum : 20.11.2017
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1:2.000Maßstab : 

Nicht relevante Objekte außerhalb des beantragten Bereichs sind ausgeblendet.

Legende 

Blindgängerverdacht
DÍ geräumte Blindgänger

geräumte Fläche
Detektion nicht möglich militär. Anlage

Laufgraben
Panzergraben
Schützenloch
Stellung

ausgewertete Fläche(n)

Überprüfung der zu überbauenden Flächen
ist nicht erforderlich
Überprüfung der zu überbauenden Flächen
wird empfohlen



                              14.61.26.04.155

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Belange der von hier betreuten Straßen werden durch Ihre Planung berührt. 
Sofern im noch zu erstellenden Verkehrsgutachten für den BPL 154 die Verkehrsmengen berücksichtigt 
werden bestehen unserseits keine Bedenkengegen den o.a. BPL.

Gegenüber dem Landesbetrieb Straßenbau können keinerlei Kosten für Lärmschutzmaßnahmen geltend 
gemacht werden. 

Mit der Bitte um die Beteiligung im weiteren Verfahren.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen

i.A. 

Landesbetrieb Straßenbau.NRW.
Regionalniederlassung Niederrhein
Außenstelle Wesel
Abteilung 4 Planungen Dritter

BPL 155 Wesel "An der Bocholter bahn"

An:
bauleitplanung
24.11.2017 11:53
Details verbergen 
Von: < @strassen.nrw.de>
An: <bauleitplanung@wesel.de>

Seite 1 von 1

27.11.2017file:///C:/Users/p010578/AppData/Local/Temp/notes751E04/~web5208.htm











2 Attachments

Sehr geehrte ,

anbei unsere Stellungnahme und die Pläne.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Telekom Technik GmbH

Technik Niederlassung West

Auszubildender ITSystemkaufmann

Friedrichstr. 1, 46483 Wesel

EMail: @telekom.de

www.telekom.de

ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Die gesetzlichen Pflichtangaben finden Sie unter: www.telekom.de/pflichtangabendttechnik

GROSSE VERÄNDERUNGEN FANGEN KLEIN AN – RESSOURCEN SCHONEN UND NICHT JEDE EMAIL DRUCKEN.

Re: Beteiligung an BBPL Nr. 155 "An der Bocholter Bahn"
 

An:
bauleitplanung
08.12.2017 11:24
Details verbergen 
Von: < @telekom.de>
An: <bauleitplanung@wesel.de>

Abstimmung BBPL Nr. 155 Stadt Wesel.pdf BBPL 155 Lagelan Telekom.pdf
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Referenzen

Ansprechpartner

Telefonnummer

Datum

Betrifft

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Friedrichstr. 1, 46483 Wesel 

  

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Hausanschrift: Saarstr. 12-14, 47058 Duisburg 
Postanschrift: Friedrichstr. 1, 46483 Wesel 
Telefon: +49 203 364-0 | Telefax: +49 203 364-0 | E-Mail: info@telekom.de | Internet: www.telekom.de 
Konto: Postbank Saarbrücken (BLZ 590 100 66), Kto.-Nr. 24 858 668, IBAN: DE1759010066 0024858668, SWIFT-BIC: PBNKDEFF 
Aufsichtsrat: Dr. Thomas Knoll (Vorsitzender) | Geschäftsführung: Dr. Bruno Jacobfeuerborn (Vorsitzender), Carsten Müller, Dagmar Vöckler-Busch 
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. 
Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus beigefügtem Plan ersichtlich 
sind. 
 
Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen: 
 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in einer 
Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen.  
 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und 
Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe 
insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, 
die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden. 
 
Zur Versorgung des neuen Baugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die 
Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets erforderlich. 
 
 

Stadt Wesel 

Postfach 100760 
46467 Wesel 

 

Ihr Schreiben vom 8.11.2017, Zeichen: 14.61.26.04.155 
PTI 13, PBL3,  Mail: @telekom.de 

8. Dezember 2017 
Frühzeitige Beteiligung zu  Bebauungsplan Nr. 155 "An der Bocholter Bahn" 



 

 
 

 

 
Datum 08.12.2017 

Empfänger Stadt Wesel 
Blatt 2 

 

Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekannten Maßnahmen 
Dritter im Bereich folgender Straßen Blumenkamper Weg, Hessenweg und Holzweg stattfinden werden. 
 
Die Deutsche Telekom orientiert sich beim Ausbau ihrer Festnetzinfrastruktur unter anderem an den 
technischen Entwicklungen und Erfordernissen. Insgesamt werden Investitionen nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten geplant. 
Der Ausbau der Deutschen Telekom erfolgt nur dann, wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheint. 
Dies bedeutet aber auch, dass die Deutsche Telekom da, wo bereits eine Infrastruktur eines alternativen 
Anbieters besteht oder geplant ist, nicht automatisch eine zusätzliche, eigene Infrastruktur errichtet. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem Straßenbau 
und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter dem im 
Briefkopf genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens sechs Monate vor Baubeginn, schriftlich 
angezeigt werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
i. V. i. A. 
 
 
 

 

 
 
Anlage(n): 
Lageplan 
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1 Attachment

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich übersende Ihnen die Gesamtstellungnahme zum Beteiligungsverfahren zu Ihrer Kenntnis und z.w.V. 

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Bezirksregierung Düsseldorf

Dezernat 53 – Immissionsschutz

Postfach 300865, 40408 Düsseldorf

@brd.nrw.de

Fax: 0221 / 4752790

www.brd.nrw.de

Stadt Wesel, BPL Nr. 155 "An der Bocholter Bahn", Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB

An:
bauleitplanung@wesel.de
11.12.2017 13:03
Kopie:
" , " ", " ", "Dez52.Beteiligungen", 
" ", " ", " ", 
"Dez54.Beteiligungen", " "
Details verbergen 
Von: " " < @brd.nrw.de> Liste sortieren...
An: "bauleitplanung@wesel.de" <bauleitplanung@wesel.de>
Kopie: " " < @brd.nrw.de>, " " 
< @brd.nrw.de>, " " < @brd.nrw.de>, 
"Dez52.Beteiligungen" <Dez52.Beteiligungen@brd.nrw.de>, "

@brd.nrw.de>, " " 
< @brd.nrw.de>, " @brd.nrw.de>, 
"Dez54.Beteiligungen" <Dez54_Beteiligungen@brd.nrw.de>, " " 
< @brd.nrw.de>

Stadt Wesel, BPL Nr. 155, An der Bocholter Bahn, Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB.pdf
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Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 
 

 

Datum: 11.12.2017 

Seite 1 von 4 

 

Aktenzeichen:  

53.01.44-BLP-WES-WES-

530/2017  

bei Antwort bitte angeben 

 

  

Zimmer: 247 

Telefon: 

Telefax: 

0211 475- 

@ 

brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Cecilienallee 2,  

40474 Düsseldorf 

Telefon:  

Telefax: 0211 475-2671 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis Düsseldorf Hbf 

U-Bahn Linien U78, U79 

Haltestelle:  

Victoriaplatz/Klever Straße 

 

 

 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Per elektronischer Post 
Stadtverwaltung Wesel 
Postfach 10 07 60 
46467 Wesel 
 
mailto: bauleitplanung@wesel.de 
 
 
Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
Bebauungsplan Nr. 155 “An der Bocholter Bahn“ 
 
Ihre E-Mail vom 08.11.2017, Ihr Az.: 14.61.26.04.155 
 
 
Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um 
Stellungnahme gebeten. 
 
Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
 
Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht 

folgende Stellungnahme: 

Das Bauvorhaben wurde aus luftrechtlicher Sicht geprüft. 
 
Der Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplans liegt im 
Platzrundenverlauf des Sonderlandeplatzes Wesel-Römerwardt. Gegen 
die o.g. Satzung bestehen aus ziviler luftrechtlicher Sicht keine 
grundsätzlichen Bedenken. Ich weise jedoch darauf hin, dass aufgrund 
der Lage mit Belästigungen durch Fluglärm zu rechnen ist. 
 
Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und 

Bodenordnung (Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 
Aus Sicht der von Dezernat 33 zu vertretenden Belange bestehen keine 
Bedenken. 
 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35) 

ergeht folgende Stellungnahme: 

Es bestehen keine Bedenken. 
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Bezirksregierung Düsseldorf 

 
 

 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes  

(Dez. 51) ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
 
Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht 

folgende Stellungnahme: 
Zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 155 in Wesel gibt es von 
Seiten Dezernat 52 keine Bedenken.  
 
Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes, 

Anlagenüberwachung keramische Werke (Dez. 53.2) ergeht 

folgende Stellungnahme: 

Gegen die Änderung des o. g. Bebauungsplans der Stadt Wesel werden 
aus der Sicht des Dezernats 53.2 hinsichtlich der Firma KERAMAG 
keine Bedenken erhoben. 

 
Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes, 

Anlagenüberwachung Chemie (Dez. 53.4) ergeht folgende 

Stellungnahme in Bezug auf die Firma BYK Chemie GmbH: 

Gegen die Aufstellung des oben genannten B-Plans bestehen keine 
Bedenken.  

Die Firma BYK-Chemie GmbH, betreibt am Standort Abelstraße  45 in 
Wesel eine Anlage zur Herstellung von Lack- und Kunststoffadditiven 
gemäß Ziffer 4.1.11 der 4. BImSchV. Der Abstand zwischen der Firma 
und dem Plangelände beträgt ca. 1000 Meter. Bei der Firma handelt es 
sich um einen Betriebsbereich im Sinne der Störfall-Verordnung.  

Aus der Überwachung liegen keine Erkenntnisse vor, die für das 
Vorhaben relevant sind. Probleme bezüglich Gerüche oder Lärm bei der 
Firma BYK-Chemie GmbH sind hier nicht bekannt. Des Weiteren liegen 
keine Nachbarschaftsbeschwerden vor. 
 
Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht 

folgende Stellungnahme: 
Seitens des Dezernates 54 bestehen keine Bedenken gegen die o.g. 
Planung. 
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Bezirksregierung Düsseldorf 

 
 

 

Ansprechpartner/innen: 
 
• Belange des Luftverkehrs ( Dez. 26) 

Herr @brd.nrw.de Tel.: 

• Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung ( Dez. 33) 
 Dez.33.toeb@brd.nrw.de Tel.:  

 
• Belange der Denkmalangelegenheiten ( Dez. 35) 

Frau @brd.nrw.de Tel.:  
 

• Belange der Abfallwirtschaft ( Dez. 52) 
Herr  Dez.52.Beteiligungen@brd.nrw.de Tel.:  
 

• Belange des Immissionsschutzes, Anlagenüberwachung keramische Werke( Dez. 
53.2) 
Herr @brd.nrw.de Tel.:  
 

• Belange des Immissionsschutzes, Anlagenüberwachung Chemie ( Dez. 53.4 
Frau @brd.nrw.de Tel.: 
 

• Belange des Gewässerschutzes ( Dez. 54) 
Frau @brd.nrw.de Tel.: 

 
Hinweis:  
Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der 
Bezirksregierung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 
Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen 
diese Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere 
Dezernate/Sachgebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen 
daher nicht geprüft. 
Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- 
oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden 
können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 
 
 
 
Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB.html 
und 
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/DieBezirksregierung/04_TOEB_Zust
aendigkeiten.html 
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Im Auftrag  

gez. 



Sehr geehrte Frau  

sehr geehrte Damen und Herren,

gegen das o. g. Verfahren habe ich keine Bedenken, soweit der Bebauungsplan Nr. 155 „An Bocholter Bahn“ 

der bestehenden Planung für den Ausbau der Strecke Oberhausen – Emmerich – Staatsgrenze (hier PFA 2.2) 

nicht widerspricht.

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass für die Grundstücke, die für den dreigleisigen Ausbau benötigt werden, 

kraft Gesetzes die Veränderungssperre des § 19 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) gilt.

Außerdem rege ich an, die DB Netz AG ebenfalls zu beteiligen, sofern dies noch nicht geschehen ist. Die DB 

Netz AG kann Ihnen auch die aktuellsten Umweltunterlagen für den Abschnitt 2.2 zur Verfügung stellen. 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Eisenbahn-Bundesamt

Außenstelle Essen

Sb 1 Planfeststellung
Hachestr. 61
45127 Essen

@eba.bund.de
Tel.:  (
Fax.: (0201) 24209192

Frühzeitige Beteiligung berührter Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
einschließlich Scoping an der Bauleitplanung der Stadt Wesel gemäß § 4 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB); Bebauungsplan Nr. 155 "An der Bocholter Bahn"

An:
bauleitplanung@wesel.de
11.12.2017 11:29
Details verbergen 
Von: " " < @eba.bund.de>
An: "bauleitplanung@wesel.de" <bauleitplanung@wesel.de>
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OEUTZ AG . 51057 Köln / Cologne . Deutschland / Gemany

Stadtvenraltung Wesel
Fachbereich Stadtentwicklung
Klever-Tor-Platz
46483 Wesel

Köln, 05.02.2018

Bebauungsplan Nr. 155,,An der Bocholter Bahn"

lhre Schreiben vom 16.01.2018

Sehr geehrle Frau 

in o,g. Angelegenheit teilen wir zunächst mit, dass lhre Schreiben der DEUTZ AG am 30.01.2018
zugegangen sind, weshalb eine Stellungnahme innerhalb der von lhnen gesetzten Frist nicht
möglich gewesen ist.

ln der Sache teilen wir mit, dass wir nicht erkennen können, wie die DEUTZ AG direkt oder
indirekt von o.g. Bauvorhaben betroffen sein könnte. Die DEUTZ AG ist weder Eigentümerin,
noch Mieterin oder lnhaberin der tatsächlichen Gewalt über Grundstücke, die von o.g.
Bauvorhaben betroffen sind oder sein könnten.

Die DEUTZ AG verfügt darüber hinaus über keine eigenen Unterlagen oder Dokumente
betreffend das Bergwerksfeld ,,Minerva". Wir möchten Sie jedoch darüber informieren, dass die
zuständige Bergbehörde zum Bergwerksfeld ,,Minerva" möglicherweise relevante lnformationen
haben kÖnnte und empfehlen lhnen entsprechende Kontaktaufnahme und Einsichtnahme in
deren Akten.

Ottostraße 1

51149 Köln (Porz-Eil)

Telefon: +

Telefa: +49 (0) 221 822-15-5515
E-Mail: deutz.com

DEUTZ AG , ww.deutz.com
Sitz und Registergericht / Domicils and Registär Court: Köin / Cologne
Nr, des Handelsregisters I Commercial'Register No.t 42 HRB 28i

112

VorsiEender des Aufsichtsrates / Chaiman of the Superuisory Board: Hans-Georg Härter
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Des Weiteren gehen wir davon aus, dass die Stadt Wesel etwaige Erkenntnisse über
Bergwerksstollen oder vergleichbare Risiken, soweit sich diese unter den
Bebauungsplangebieten befinden sollten, im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens in
adäq uater Weise berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen

DEUTZ AG
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Hallo ,

wie gerade telefonisch besprochen, sind wir nach interner Beratung übereingekommen, von der weiteren 
Planung der Ausgleichsmaßnahme A 6 innerhalb des B-Plan Geltungsbereiches abzusehen und diese im 
laufenden Deckblattverfahren zu streichen. Wir müssten nach Ihrem Vorschlag sonst für die Baumstandorte 
in unseren Unterlagen einen Grunderwerb ausweisen, d.h. die Flächen müssten in ihrem Verfahren aus der 
Planung genommen werden. Auch könnten die Pflanzungen nur in einem Verfahren als Kompensation 
herangezogen werden. Eine solche Vermischung von zwei unterschiedlichen Genehmigungsverfahren würde 
erfahrungsgemäß nur zu Problemen und Fragen führen.
Sollte die Stadt Wesel uns im Umfeld eine andere Fläche für die Realisierung einer vergleichbaren 
Kompensationsmaßnahme anbieten können, würden wir natürlich gerne darauf zurück greifen. Ansonsten 
werden wir das entstehende Kompensationsdefizit durch eine trassenferne Maßnahme erfüllen.

Die Vermeidungsmaßnahme V 4 betrifft nur den Umgang mit Schutzwürdigen Böden im Rahmen unserer 
Bautätigkeit und berührt Ihre Planung nicht.

Zur Frage der Zufahrt zu unserem geplanten Versickerungsbecken erhalten Sie in den nächsten Tagen eine 
entsprechende Planunterlage von meiner Kollegin Frau Doberstein. Der Unterlage können Sie unseren 
aktuellen Planungsstand und Flächenbedarf im Bereich des B-Plans 155 entnehmen.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Umweltkoordinator
Großprojekt ABS 46/2 (I.NG-W-A) 

DB Netz AG
Mülheimer Straße 50, 47057 Duisburg
Tel.  Fax 069-2609 14422
Mobil: 
_________________________________________________________________________________
Der DB-Konzern im Internet >> http://www.deutschebahn.com

--- Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. ---

Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main
Registergericht: Frankfurt am Main, HRB 50879
USt-IdNr.: DE 199861757
Vorstand: Frank Sennhenn (Vorsitzender), Jens Bergmann, Dr. Volker Hentschel, Ute Plambeck, Prof. Dr. 
Dirk Rompf, Dr. Thomas Schaffer
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ronald Pofalla

---22.06.2018 07:45:49---Sehr geehrter Herr , ich konnte Sie telefonisch 
leider nicht erreichen. Daher wende ich misch

Von: @wesel.de
An: @deutschebahn.com
Datum: 22.06.2018 07:45

Antwort: Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan 
Nr. 155 "An der Bocholter Bahn"  An:  
26.06.2018 11:48
Kopie: 

An: @wesel.de
Kopie: 

, 
@deutschebahn.com

Protokoll:
Diese Nachricht wurde weitergeleitet.
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Betreff: Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 155 "An der Bocholter Bahn"

Sehr geehrter Herr 

ich konnte Sie telefonisch leider nicht erreichen. Daher wende ich misch schriftlich an Sie.

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung und sonstiger Träger öffentlicher Belange haben Sie uns mit Schreiben 
vom 04.01.2018 eine Stellungnahme zukommen lassen. Im ersten Hinweis gehen Sie auf den notwendigen 
Abstimmungsbedarf hinsichtlich der Verlegung der LBP-Maßnahme ein, da die geplante Park & Ride Anlage die im 
LBP zum PFA 2.2 vorgesehene Ausgleichmaßnahme A6 überplant. Nach Durchsicht der Unterlagen und nach interner 
Abstimmung möchten wir Ihnen einen Vorschlag unterbreiten. Die von Ihnen vorgesehene Ausgleichsmaßnahme sieht 
Baumanpflanzungen vor. Aus der Anlage 10.4, Blatt 13 der PFU gehen insgesamt 14 Baumstandorte hervor.  In den 
öffentlichen Grünflächen des Park & Ride Parkplatzes beansichtigen wir insgesamt 29 Baumstandorte durch 
Festsetzungen planungsrechtlich zu sichern.  Wäre es dann nicht möglich Ihre Ausgleichsmaßnahe auf die öffentlichen 
Grünflächen des Park & Ride Parkplatzes zu verlegen?

Sie haben in Ihrer Stellungnahme nur die Ausgleichsmaßnahme A6 angesprochen. Wie verhält es sich mit den 
Schutzvorkehrungen für den Eingriff in den schutzwürdigen Boden (V 4)?

Weiter soll eine Zugänglichkeit der Versickerungsanlage, die südlich der Park & Ride Anlage angelegt werden soll, 
sichergestellt werden. Ein Zugangspunkt über den Park & Ride Parkplatz kann von unsrer Seite zugesichert werden. 
Dafür würden wir einen möglichen Zugangspunkt benötigen, den wir in unsere Planung übernehmen können. 

Mit freundlichen Grüßen

*************************************
Stadt Wesel - Die Bürgermeisterin
Klever-Tor-Platz 1, 46483 Wesel
Fachbereich 1 - Stadtentwicklung 
Team 14 - Bauleit- und Verkehrsplanung
Rathausanbau, Zimmer 233
Tel:
Fax: 0281/203-2396
eMail: @wesel.de
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Hallo Frau ,

vielen Dank für den Vorschlag. Unser Umweltplaner wird die Fläche in die Maßnahmenplanung des 
LBP aufnehmen. Als BE-Fläche ist das Grundstück ohnehin bereits planungsbehaftet.

Mit freundlichen Grüßen

Technik ABS 46/2 (I.NG-W-A)
Umweltkoordinator

DB Netz AG
Mülheimer Str. 50, 47057 Duisburg
Tel. +
Mobil: 
_________________________________________________________

--- Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. ---

Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main
Registergericht: Frankfurt am Main, HRB 50879
USt-IdNr.: DE 199861757
Vorstand: Frank Sennhenn (Vorsitzender), Jens Bergmann, Dr. Volker Hentschel, Ute Plambeck, 
Prof. Dr. Dirk Rompf, Dr. Thomas Schaffer
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ronald Pofalla

Von:  
Gesendet: Freitag, 29. Juni 2018 11:45
An: @deutschebahn.com>
Cc: 
Betreff: Antwort: Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 155 "An 
der Bocholter Bahn"

Hallo ,

bezüglich einer alternativen Fläche für die Realisierung Ihrer Kompensationsmaßnahme kann ich Ihnen nach 
interner Absprache folgendes Flurstück (Gemarkung Wesel, Flur 16, Flurstück 453) vorschlagen:

AW: Antwort: Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum 
Bebauungsplan Nr. 155 "An der Bocholter Bahn" An: 

@wesel.de 04.07.2018 09:41
Kopie: " @wesel.de", " @wesel.de", 
" @wesel.de", " ", " @drecker.de"
Von: " " < @deutschebahn.com>
An: " @wesel.de" < @wesel.de>
Kopie: " @wesel.de" < @wesel.de>, 
" r@wesel.de" < @wesel.de>, 
" @wesel.de" < @wesel.de>, "

@deutschebahn.com>, " @ de" 
< >
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Das Flurstück befindet sich direkter Nähe zur Bahnstrecke, auf der gegenüberliegenden Seite des geplanten 
Versickerungsanlage. Es befindet sich im städtischen Eigentum und wird im Bebauungsplan Nr. 27 als private 
Grünfläche ausgewiesen. Das Grundstück weist eine Größe von 242 m² auf. 
Sollte die Flurstücksgröße für Ihre Ausgleichsmaßnahme nicht ausreichen, könnten wir weitere Alternativen 
suchen. Diese würden sich dann allerdings nicht mehr in der Nähe der Bahnanlage befinden.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Mit freundlichen Grüßen

*************************************
Stadt Wesel - Die Bürgermeisterin
Klever-Tor-Platz 1, 46483 Wesel
Fachbereich 1 - Stadtentwicklung 
Team 14 - Bauleit- und Verkehrsplanung
Rathausanbau, Zimmer 233
Tel: 
Fax: 0281/203-2396
eMail: @wesel.de

Von:       @deutschebahn.com
An:        @wesel.de
Kopie:        @deutschebahn.com, @deutschebahn.com, " " 
< @drecker.de>, @deutschebahn.com
Datum:        26.06.2018 11:48
Betreff:        Antwort: Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 155 "An der 
Bocholter Bahn"

Hallo 

wie gerade telefonisch besprochen, sind wir nach interner Beratung übereingekommen, von der weiteren 
Planung der Ausgleichsmaßnahme A 6 innerhalb des B-Plan Geltungsbereiches abzusehen und diese im 
laufenden Deckblattverfahren zu streichen. Wir müssten nach Ihrem Vorschlag sonst für die Baumstandorte 
in unseren Unterlagen einen Grunderwerb ausweisen, d.h. die Flächen müssten in ihrem Verfahren aus der 
Planung genommen werden. Auch könnten die Pflanzungen nur in einem Verfahren als Kompensation 
herangezogen werden. Eine solche Vermischung von zwei unterschiedlichen Genehmigungsverfahren würde 
erfahrungsgemäß nur zu Problemen und Fragen führen.
Sollte die Stadt Wesel uns im Umfeld eine andere Fläche für die Realisierung einer vergleichbaren 
Kompensationsmaßnahme anbieten können, würden wir natürlich gerne darauf zurück greifen. Ansonsten 
werden wir das entstehende Kompensationsdefizit durch eine trassenferne Maßnahme erfüllen.
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Die Vermeidungsmaßnahme V 4 betrifft nur den Umgang mit Schutzwürdigen Böden im Rahmen unserer 
Bautätigkeit und berührt Ihre Planung nicht.

Zur Frage der Zufahrt zu unserem geplanten Versickerungsbecken erhalten Sie in den nächsten Tagen eine 
entsprechende Planunterlage von meiner Kollegin Frau Doberstein. Der Unterlage können Sie unseren 
aktuellen Planungsstand und Flächenbedarf im Bereich des B-Plans 155 entnehmen.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Umweltkoordinator
Großprojekt ABS 46/2 (I.NG-W-A) 

DB Netz AG
Mülheimer Straße 50, 47057 Duisburg
Tel. 
Mobil: 
_________________________________________________________________________________
Der DB-Konzern im Internet >> http://www.deutschebahn.com

--- Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken. ---

Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main
Registergericht: Frankfurt am Main, HRB 50879
USt-IdNr.: DE 199861757
Vorstand: Frank Sennhenn (Vorsitzender), Jens Bergmann, Dr. Volker Hentschel, Ute Plambeck, Prof. Dr. 
Dirk Rompf, Dr. Thomas Schaffer
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Ronald Pofalla

-22.06.2018 07:45:49---Sehr geehrter , ich konnte Sie telefonisch 
leider nicht erreichen. Daher wende ich misch

Von: @wesel.de
An: @deutschebahn.com
Datum: 22.06.2018 07:45
Betreff: Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan Nr. 155 "An der Bocholter Bahn"

Sehr geehrter ,

ich konnte Sie telefonisch leider nicht erreichen. Daher wende ich misch schriftlich an Sie.

Im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung und sonstiger Träger öffentlicher Belange haben Sie uns mit 
Schreiben vom 04.01.2018 eine Stellungnahme zukommen lassen. Im ersten Hinweis gehen Sie auf den notwendigen 
Abstimmungsbedarf hinsichtlich der Verlegung der LBP-Maßnahme ein, da die geplante Park & Ride Anlage die im LBP 
zum PFA 2.2 vorgesehene Ausgleichmaßnahme A6 überplant. Nach Durchsicht der Unterlagen und nach interner 
Abstimmung möchten wir Ihnen einen Vorschlag unterbreiten. Die von Ihnen vorgesehene Ausgleichsmaßnahme sieht 
Baumanpflanzungen vor. Aus der Anlage 10.4, Blatt 13 der PFU gehen insgesamt 14 Baumstandorte hervor.  In den 
öffentlichen Grünflächen des Park & Ride Parkplatzes beansichtigen wir insgesamt 29 Baumstandorte durch 
Festsetzungen planungsrechtlich zu sichern.  Wäre es dann nicht möglich Ihre Ausgleichsmaßnahe auf die öffentlichen 
Grünflächen des Park & Ride Parkplatzes zu verlegen?

Sie haben in Ihrer Stellungnahme nur die Ausgleichsmaßnahme A6 angesprochen. Wie verhält es sich mit den 
Schutzvorkehrungen für den Eingriff in den schutzwürdigen Boden (V 4)?

Weiter soll eine Zugänglichkeit der Versickerungsanlage, die südlich der Park & Ride Anlage angelegt werden soll, 
sichergestellt werden. Ein Zugangspunkt über den Park & Ride Parkplatz kann von unsrer Seite zugesichert werden. 
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Dafür würden wir einen möglichen Zugangspunkt benötigen, den wir in unsere Planung übernehmen können. 

Mit freundlichen Grüßen

*************************************
Stadt Wesel - Die Bürgermeisterin
Klever-Tor-Platz 1, 46483 Wesel
Fachbereich 1 - Stadtentwicklung 
Team 14 - Bauleit- und Verkehrsplanung
Rathausanbau, Zimmer 233
Tel: 
Fax: 0281/203-2396
eMail: @wesel.de
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